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Vonchlagslrste f ür J ugendschöff en

Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schiltzten Landschaftsbestandteil "Schneeberegrund']
Markt Eisenheim, Gemarkung Untereisenheim

Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schrltzten Landschaftsbestandteil "Stämmiggraben", Ge
markung Uttingen

Nr. III/3 - 436
Vorschlagsliste für Jugendschöffen

Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat in seiner Sitzung anr
18. Juli 1984 die Vorschlagsliste der Jugendschöffen iilr die
Amtsperiode 1985 1989 erstellt.
Gemäß S 7 der gemeinsamen Bekanntmachung des Bayer.
Staatsnrinisteriums der Justiz und des Innern vonr 14. März
1980,Gz 3221 ll - 8223178 und Nr. I B 2-3001 2/1, wird
die Vorschlagsliste für die Dauer einer Woche zur Einsicht
aufgelegt.
Die Lisle kann im Landratsamt Würzburg Kreisjugend
amt - ZepJxlinstr. 15. Zimmer 2.13/ll. Stock vrrn lvtittwoch.
den 25. Juli mil Donnerstag, den 2. Augusr lg8.l. während
der Dienststunden in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Ljlrr und
von 14.00 bis 16.00 Uhr eingesehen werden.
Einwendungen gcgen die Vorschlagsliste. bzw. gegen darin
aufgenonrnrene Personen können in dieser Zeit schriftl ich
oder zu Protokolldes K reisjugenda nrtes erhobcn werden.

Az.: lV/5.l73.Unt.Eis 09/79
Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schülzten Landschaftsbestandteil "Schneeberggrund",
Markt Eisenheim, Gemarkung Untereisenheinr

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9  Abs.  4.  Ar t .45 Abs.  i  Nr .  4  und Abs.  2 und Arr .  37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Natursclrutzgesetzes Bay.
NatSchG erläßt das Landratsamt Wurzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von LJnrerfranken rom 8. Juni
1984, Nr. 820 8632.00-l 9/84, genehmigte Verorcinung:

sr
Schutzgegensund

{ l lDer  in  dem Markt  Eisenhei rn.  Gemarkung Untere isen
hcim, Flurlage "Schneeberggrund", gclegenc Gelände
einschnitt wird als Landschaftsbestandteil geschützt.

(2t Der gcschützte Landschaftsbesrandreil har cinc Grölje
von ca.44.-5 ha und erhäl r  d ic  Bczcichnung "Schnee
bcrggrund".

(3) Die Grenzen des geschütztcn Landschaftsbe\tandteiles
sind in einer Karte l\,[ I : 2.500 und einer Karte Nl I :
25.000 eingetragcn. Die Karten sinij Bestanrlreil dieser
\rerord nu n!.

$ 2
Schutzzweck

Zweck des geschtitzten Landschaitsbestandteiles ist es, den
Geländeeirschnitt im lnteresse des Naturhaushaltes, insbe
sondere der Tier und Pflanzenwelt, sowie zur Belebung des
Landschaftsbiides zu erhalten.
Die geschittzte Fläche beinhaltet einen geologischen Aus-
bruch, ein landschaftliches Strukturelement von besonde
rem Reiz. Der Gehölzbewuchs ist ein wichtiger Lebens-
raum für heimische Vogelarten. Die vorhandene, reichhalti-
ge Baum und Krautflora enthalt schurzwllrdige Pflanzen
und Tierarten.

Der Erlali der Verordnung ist daher im Interesse des Natur-
haushaltes und zur Belebung des Landschaftsbildes erfor
derlich.

s3
Verbote

( l )n 'ach Ar t .  l2  Abs.  3 in  Verb indung mi t  Ar t .  9  Abs.  4
BayNatSchC ist es verboten, ohnc Genehmigung den
geschritzten Landschaftsbestandieil zu zerstören oder zu
yerändern. Zuständig für die Erteilung der Genehmi
gung ist das Landratsant Würzburg als Untere Natur
schutzbehörde.

(2) Es st deshalb vor allem verboten.
l. Bodenbestandteile abzubauen. A ufschüttungen. Ab

lagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrun
gen vorzunehmen oder die Bodengesnlt in sonstiger
Weise zu verändern,

2. oberirdisch tlber dem zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen.
Quellaustritte, Wasserläufe sowie den Zu' und Ab
lauf des Wassers oder den Grundwasserstand zu ver
ändern oder neue Gewässer anzulegen,

3. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord
nung zu errichten, zu ändern, abzubrechen oder zu
beseitigen. auchJwenn dies keiner Baugenehmigung
bedarf.

4. Leitungen zu errichten uJer zu verlegen,
5. die l-ebensbereiche lBiotope) der Tiere und Pllanzen

zu stören oder nachhaltig zu verändern.
6. Pflanzen oder einzelne Teilc von ihnen abzuschnei

dcn. abzupflilcken, aus oder abzureißen. ausT,ugra.
ben. zu entfernen oder sonst zu bcschädigen.

7.  P l la tuen ernzubr ingcn oder  I  iere Jus lusetren.

8. frcilebenden Tieren nachzustellen. sie zu fangen oder
zu lölen. Brut und Wohnstätten oder Gelege solche r
Tjere fortzunehmen odcr zu hcschädigen.
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9.Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen
vorzunehmen sowie standortfremde Gehölze einzu-
brinBen,

10. Bäume mit Horsten oder nattlrlichen oder konstli
chen Bruthöhlen von Vögeln in der Zeit vom l. Feb-
ruar bis 3l . August zu besteigen oder zu filllen,

Il.das Gelände zu veruffeinigen sowie Sachen jeder
Art im Gelände zu lagern,

l2.Straßen, wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen
oder bestehende zu verändem,

13. außerhalb von Straßen und Wegen nit Kraftfahrzeu-
gen zu fahren oder diese abzusrellen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. zu zelten oder zu lagern,

16. Feuer zu machen,

17. zu lärmen oder Tonilbertragungs oder Tonwiederga
begeüte zu benuüen,

18. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftli-
che Nutzung auszuilben.

{3) Unberrlhrt bleiben sonstige Verbote. insbesondere das
Verbot.

L Tiere mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen
(Art. l6 BayNatSchG),

2. Abfälle entgegen den abfallrechtlichen Vorschriften
zu beseitigen ($ 4 AbfG),

3. Gewässer zu verunreinigen ($ 324 SIGB).

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen vtln den Verboten sind
l. die rechtnräßige Ausilbung der Jagd,
2. die zur Erhaltung der Funktionsfähig}eit des Land-

schaf tsbestandteiles von der Unteren Naturschutzbe-
hörde angeordneten Überwachungs-, Schutz' und
Pfle""  - '  ßnr hmpn

3.das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder
Schildern. die auf den Schutz oder die Bedeutung des
Landschaltsbeständteiles hinweisen. oder von Wege-
markierungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzei'
chen oder sonstigen Absperrungen, wenn die Mal)
nahme auf Veranlassung des Ländratsamtes Wilrz
burg als Ljntere Naturschutzbehörde erfolgte,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gelahr filr Leben, Ge-
sundheit oder bedeutende Sachwerte erforderlich
s ind,

5. die bisher ubliche obstbauliche Nulzung (bei Neuan-
pflanzung nur Verwendung von Hoch- oder Halb-
stammenJ,

6. Limwandlung von Grtlnland in Obstbaumland
(Pflanzung von Obstbaum-Hoch- oder Halb
srämme nJ mit extensiver Nurzung (Fl..ir"r. 1352),

7. die bisher übliche Wiesennutzung (extensiver Art),

8. nach vorheriger Anhörung der Unteren Natur
schutzbehörde die plenterartige Holznutzung (Enr
fernen einzelner Stämme unter Erhaltung des Gehöl
zes).

0 5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dies€r Verord-
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG Be-
freiung erteilt werden, wenn

I . rlberwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Be-
freiung erfordem oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht be
absichtigten Härte filhren wltrde und die Abwei
chung mit den öffentlichen Belangen im Sinne des
BayNatSchG, insbesondere mit dem Schutzzweck
des geschtltzten Landscbafsbestandteiles, vereinbart
lst oder

3. die Befolgung des Verbos zu einer nicht gewollten
Be€inträchtigung von Natur und landschaft f0hren
wilrde.

(2) Zuständie zur Erteilung der Befreiung ist das Landrats-
amt wtirzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidriglieiten

( l )Nach Ar t .  52 Abs.  I  Nr .  3  BayNatSchG kann mi t  Geld
buße bis zu fr.lnfzigtaus€nd Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des $ 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr.6 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu ftinfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Au{lage zu einer Genehmigung nach 0 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nach k ommt.

$ 7
lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be.
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreiscs Würzburg in
Kraft.

Wi t rzburg.  den 25.  Juni  1984
Landrasamt Würzburg

Dr. Schreier
Landrat
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